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Anlage 1
(zu § 1)

Unterschriftenbogen zum Volksantrag1

Durch meine nachstehende Unterschrift unterstütze ich den Volksantrag zur Einbringung des folgenden Gesetzentwurfs in den Sächsischen Landtag

Entwurf eines Gesetzes über
2

Vertrauensperson3 Stellvertretende Vertrauensperson3

Anschrift Anschrift

Hinweise: – Jeder Stimmberechtigte darf denselben Volksantrag nur einmal und nur persönlich unterstützen.
– Personen ohne Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung einen sonstigen gewöhnlichen Aufenthalt von mindestens drei Monaten im Frei-

staat Sachsen haben, tragen bei der Anschrift die Angabe „wohnungslos“ ein und fügen eine schriftliche Erklärung nach § 2 VVVGVO bei.
– Gemäß § 5 Abs. 3 VVVG kann sich ein Stimmberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Volksantrag allein zu unterstüt-

zen, der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist in der hierfür vorgesehenen Spalte mit „Ja“ zu vermerken.

Bitte alle Angaben vollständig und leserlich eintragen sowie eigenhändig unterschreiben!
Nicht vom Stimmberechtigten auszufüllen

Prüfung durch die Gemeinde Prüfung
durch den
Landtags-
präsidenten

Lfd.
Nr.

Familienname
Vorname

Geburtsdatum Anschrift (Hauptwohnung)
– Straße, Hausnummer, Ort
(möglichst mit PLZ) –

Datum der Unter-
zeichnung

eigenhändige Unterschrift Hilfeleistung
nach § 5
Abs. 3 VVVG

Bestätigung der
Gültigkeit der Un-
terstützungsunter-
schrift

4

Begründung der
Verweigerung ge-
mäß § 4 Abs. 2
VVVGVO5

Stimmrecht
gemäß § 2
VVVG

1

2

3

1 Größe und Format des Unterschriftenbogen sind freigestellt. Er kann auch als mehrseitiges Faltblatt gestaltet werden. Letztes Blatt ist stets die Bestätigung der Gemeinde.
2 Der Gesetzentwurf ist zu bezeichnen und der gesamte Gesetzestext nebst Begründung in den Unterschriftenbogen einzufügen.
3 Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson sind spätestens bei der Einreichung des Volksantrages dem Landtagspräsidenten zu benennen; sie sollen jedoch bereits im Unterschriftenbogen aufgeführt werden.
4 Bei örtlicher Unzuständigkeit und im Falle der fehlenden Identifizierbarkeit kein Eintrag.
5 Mögliche Eintragungen: a) nicht stimmberechtigt nach § 2 VVVG, d) unzulässige mehrfache Unterstützung,

b) Unterschriftenbogen entspricht nicht den Anforderungen des § 4 VVVG, e) keine Hauptwohnung in der Gemeinde und keine Erklärung nach § 2 VVVGVO,
c) keine eigenhändig geleistete Unterschrift und keine Hilfeleistung nach § 5 Abs. 3 VVVG, f) unvollständige, unleserliche oder falsche Angaben, die die Feststellung der Stimmberechtigung nicht ermöglichen.



Rückseite Unterschriftenbogen

Zutreffendes ankreuzen � oder
in Druckschrift ausfüllen

Bestätigung der Gemeinde

1. Der Bogen enthält insgesamt __________ Unterstützungsunterschriften.
(Zahl)

2. � Sämtliche auf dem Unterschriftenbogen eingetragene Unterstützungsunterschriften sind gültig.

� Hinsichtlich der auf dem Unterschriftenbogen mit den folgenden laufenden Nummern eingetragenen Unterstützungsunter-
schriften wurde die Bestätigung verweigert; dies wurde in der Bemerkungsspalte gemäß § 4 Abs. 2 VVVGVO durch einen der
folgenden Kennbuchstaben begründet:

a) nicht stimmberechtigt nach § 2 VVVG
b) Unterschriftenbogen entspricht nicht den Anforderungen des § 4 VVVG
c) keine eigenhändig geleistete Unterschrift und keine Hilfeleistung nach § 5 Abs. 3 VVVG
d) unzulässige mehrfache Unterstützung
e) keine Hauptwohnung in der Gemeinde und keine Erklärung nach § 2 VVVGVO
f) unvollständige, unleserliche oder falsche Angaben, die die Feststellung der Stimmberechtigung nicht ermöglichen

3. Der Unterschriftenbogen enthält somit ___________ gültige Unterstützungsunterschriften.
(Zahl)

4. Bei der Sammlung der Unterstützungsunterschriften wurden Unregelmäßigkeiten

� nicht festgestellt.

� festgestellt, und zwar

Ort, Datum

(Dienstsiegel)

Unterschrift des mit der Bestätigung beauftragten Bediensteten
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Anlage 12
(zu § 33 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4)

Vorderseite des Merkblatts zur Briefabstimmung

Sehr geehrte Abstimmende,
Sehr geehrter Abstimmender,

anbei erhalten Sie die Unterlagen für den Volksentscheid am zum: :

1. den Stimmschein, 3. den amtlichen hellgrünen Abstimmungsumschlag,

2. den amtlichen weißen oder 4. den amtlichen rosa Abstimmungsbriefumschlag.
weißlichen Stimmzettel,

Sie können an dem Volksentscheid teilnehmen

1. gegen Abgabe des Stimmscheins und unter Vorlage eines amtlichen Personalausweises oder Reisepasses
durch Stimmabgabe im Abstimmungsraum eines beliebigen Stimmbezirks im Abstimmungsgebiet

o d e r

2. gegen Abgabe oder Einsendung des Stimmscheins an die für Sie zuständige, auf dem Abstimmungsbriefumschlag
angegebene Stelle durch Briefabstimmung.

Jeder Stimmberechtigte darf sein Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichti-
ges Ergebnis einer Abstimmung herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird nach § 107a Abs. 1 und 3,
§ 108d des Strafgesetzbuches (StGB) mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Bitte nachstehende „Wichtige Hinweise für Briefabstimmende“ und umseitigen „Wegweiser für die Briefabstimmung“ genau beach-
ten.

Wichtige Hinweise für Briefabstimmende

1. Kennzeichnen Sie den Stimmzettel persönlich und unbeobachtet.

2. Die Stimmabgabe bei der Briefabstimmung ist nur gültig, wenn in der unteren Hälfte des Stimmscheins die „Versicherung an Ei-
des statt zur Briefabstimmung“ mit der Unterschrift versehen ist.

3. Den Stimmschein nicht in den hellgrünen Abstimmungsumschlag legen, sondern mit diesem in den rosa Abstimmungsbriefum-
schlag stecken. Sonst ist die Stimmabgabe ungültig.

4. Abstimmende, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, den Stimmzettel
eigenhändig auszufüllen, können sich dabei der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr
vollendet haben. Sie unterzeichnet die „Versicherung an Eides statt zur Briefabstimmung“. Sie ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung bei der Abstimmung erlangt hat.

5. Abstimmungsbrief so rechtzeitig versenden oder bei der auf dem Abstimmungsbriefumschlag angegebenen Stelle abgeben, dass
er spätestens am Abstimmungstag bis 18.00 Uhr bei dem auf dem Abstimmungsbrief genannten Empfänger eingeht.

a) Im Bundesgebiet den Abstimmungsbrief spätestens zwei Werktage vor dem Volksentscheid (..................... 20.....), bei ent-
fernt liegenden Orten noch früher, bei der Deutschen Post AG einliefern. Der Abstimmungsbrief muss nicht freigemacht wer-
den. Wird eine besondere Beförderungsform, zum Beispiel Eilzustellung oder Einschreiben, gewünscht, muss das dafür fällige
– zusätzliche – Leistungsentgelt durch Postwertzeichen oder Freistempelabdruck auf dem Abstimmungsbrief entrichtet wer-
den.

b) Außerhalb des Bundesgebiets den Abstimmungsbrief möglichst bald am Schalter eines Postamts einliefern sowie Luftpostbe-
förderung verlangen. Der Abstimmungsbrief ist als Briefsendung des internationalen Postdienstes grundsätzlich vollständig
freizumachen. Deshalb muss für den Abstimmungsbrief das im Einlieferungsland zu entrichtende Entgelt gezahlt werden. Auf
dem Abstimmungsbrief soll unterhalb der Anschrift das Bestimmungsland angegeben werden. Falls ein Stimmberechtigter Be-
denken hat, den Abstimmungsbrief wegen seiner Kennzeichnung und der rosa Farbe durch die Post im Ausland befördern zu
lassen, ist es ihm überlassen, den Abstimmungsbrief in einen neutralen Briefumschlag zu stecken und diesen bei der Post abzu-
geben.

6. Abstimmungsbriefe, die am Abstimmungstag nach 18.00 Uhr oder an den Folgetagen eingehen, werden nicht mehr berück-
sichtigt.
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Anlage 14
(zu § 61 Abs. 6, § 65 Abs. 4)

Muster für eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf

�1 Stimmbezirk-Nr.

�1 Briefabstimmungsvorstand-Nr.

�1 Stadt/Gemeinde

�1 Stimmkreis-Nr.

Schnellmeldung
über das Ergebnis des Volksentscheides

am

Die Meldung ist auf schnellstem Wege (zum Beispiel Telefon, Fax oder Online) zu erstatten:

�1 vom Stimmbezirksvorsteher an die Gemeinde/den Kreisabstimmungsleiter
�1 vom Briefabstimmungsvorsteher an die Gemeinde/den Kreisabstimmungsleiter
�1 von der Gemeinde an den Kreisabstimmungsleiter
�1 vom Kreisabstimmungsleiter an den Landesabstimmungsleiter

Kennbuchstabe Merkmal Anzahl

A 1 + A 2 Stimmberechtigte2

B Zahl der Personen, die abgestimmt haben

C Ungültige Stimmen

D Gültige Stimmen

D Ja Gültige Ja-Stimmen

D Nein Gültige Nein-Stimmen

Bei telefonischer Weiterleitung den Hörer erst auflegen, wenn die Zahlen wiederholt worden sind!
Bei Fax Rückbestätigung der Lesbarkeit abwarten!

Durchgegeben Uhrzeit Aufgenommen

(Unterschrift des Meldenden) (Unterschrift des Aufnehmenden)

Telefon:

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Abstimmungsergebnisses sofort weiterzugeben.
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Anlage 14
(zu § 61 Abs. 6, § 65 Abs. 4)

Muster für eine Abstimmung über mehr als einen Gesetzentwurf

�1 Stimmbezirk-Nr.

�1 Briefabstimmungsvorstand-Nr.

�1 Stadt/Gemeinde

�1 Stimmkreis-Nr.

Schnellmeldung
über das Ergebnis des Volksentscheides

am

Die Meldung ist auf schnellstem Wege (zum Beispiel Telefon, Fax oder Online) zu erstatten:

�
1 vom Stimmbezirksvorsteher an die Gemeinde/den Kreisabstimmungsleiter
�1 vom Briefabstimmungsvorsteher an die Gemeinde/den Kreisabstimmungsleiter
�1 von der Gemeinde an den Kreisabstimmungsleiter
�1 vom Kreisabstimmungsleiter an den Landesabstimmungsleiter

Kennbuchstabe Merkmal Anzahl

A 1 + A 2 Stimmberechtigte2

B Zahl der Personen, die abgestimmt haben

C Insgesamt ungültige Stimmabgaben

D Gültige Stimmabgaben

D 1 Gültige Stimmen bezogen auf Gesetzentwurf 1

D 2 Gültige Stimmen bezogen auf Gesetzentwurf 2

und so weiter

D 1 Ja Gültige Ja-Stimmen für Gesetzentwurf 1

D 1 Nein Gültige Nein-Stimmen für Gesetzentwurf 1

D 2 Ja Gültige Ja-Stimmen für Gesetzentwurf 2

D 2 Nein Gültige Nein-Stimmen für Gesetzentwurf 2

und so weiter

Bei telefonischer Weiterleitung den Hörer erst auflegen, wenn die Zahlen wiederholt worden sind!
Bei Fax Rückbestätigung der Lesbarkeit abwarten!

Durchgegeben Uhrzeit Aufgenommen

(Unterschrift des Aufnehmenden) (Unterschrift des Aufnehmenden)

Telefon:

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Abstimmungsergebnisses sofort weiterzugeben.
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Anlage 2
(zu § 2)

Erklärung gemäß § 2 VVVGVO

Bitte
– füllen Sie die Erklärung in Druck- oder Maschinenschrift aus,
– kreuzen Sie das Zutreffende an�.

Erklärung gemäß § 2 VVVGVO zum
Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 5 Abs. 2 Satz 3 VVVG hinsichtlich
des Volksantrages/Volksbegehrens

Familienname – gegebenenfalls auch Geburtsname – Vornamen

Tag der Geburt Tag Monat Jahr

Mein derzeitiger ständiger Aufenthalt (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Ich bin im Besitz eines gültigen

� Personalausweises

� Reisepasses

Ausweis-Nummer

ausgestellt am von (ausstellende Behörde)

Ich erkläre:

– Ich bin Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,

– ich habe das 18. Lebensjahr vollendet,

– ich bin nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen,

– ich habe im Freistaat Sachsen am heutigen Tag seit mindestens 3 Monaten ununterbrochen meinen sonstigen gewöhnlichen
Aufenthalt, ohne in einer anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung zu haben,

– ich habe anderweitig noch keine Unterstützungsunterschrift zu diesem Volksantrag/Volksbegehren (zutreffendes bitte unter-
streichen) geleistet.

Mir ist bekannt, dass sich nach §§ 107a, 108d des Strafgesetzbuches (StGB) strafbar macht, wer ein unrichtiges Ergebnis eines
Volksbegehrens herbeiführt oder dies versucht.

(Ort, Datum) (Unterschrift, Vor- und Familienname)
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Anlage 3
(zu § 6)

Unterschriftenbogen zum Volksbegehren1

Veröffentlicht: SächsABl. (Jahrgang), S. …

Durch meine nachstehende Unterschrift unterstütze ich das Volksbegehren mit dem Ziel, einen Volksentscheid über den folgenden Gesetzentwurf herbeizuführen.

Entwurf eines Gesetzes über
2

Vertrauensperson3 Stellvertretende Vertrauensperson3

Anschrift Anschrift

Hinweise: – Jeder Stimmberechtigte darf denselben Volksantrag nur einmal und nur persönlich unterstützen.
– Personen ohne Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung einen sonstigen gewöhnlichen Aufenthalt von mindestens drei Monaten im Frei-

staat Sachsen haben, tragen bei der Anschrift die Angabe „wohnungslos“ ein und fügen eine schriftliche Erklärung nach § 2 VVVGVO bei.
– Gemäß § 5 Abs. 3 VVVG kann sich ein Stimmberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Volksantrag allein zu unterstüt-

zen, der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist in der hierfür vorgesehenen Spalte mit „Ja“ zu vermerken.
– Wer ein Volksbegehren unberechtigt unterstützt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis eines Volksbegehrens herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf

Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit § 108d des Strafgesetzes [StGB]).

Bitte alle Angaben vollständig und leserlich eintragen sowie eigenhändig unterschreiben!
Nicht vom Stimmberechtigten auszufüllen

Prüfung durch die Gemeinde Prüfung

Lfd.
Nr.

Familienname
Vorname

Geburtsdatum Anschrift (Hauptwohnung)
– Straße, Hausnummer, Ort
(möglichst mit PLZ) –

Datum der Unter-
zeichnung

eigenhändige Unterschrift Hilfeleistung
nach § 5
Abs. 3 VVVG

Bestätigung der
Gültigkeit der Un-
terstützungsunter-
schrift

4

Begründung der
Verweigerung ge-
mäß § 4 Abs. 2
VVVGVO5

Stimmrecht
gemäß § 2
VVVG

durch den
Landtags-
präsidenten

1

2

3

1 Größe und Format des Unterschriftenbogen sind freigestellt. Er kann auch als mehrseitiges Faltblatt gestaltet werden. Letztes Blatt ist stets die Bestätigung der Gemeinde.
2 Der Gesetzentwurf ist zu bezeichnen und der gesamte Gesetzestext nebst Begründung in den Unterschriftenbogen einzufügen.
3 Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson sind spätestens bei der Einreichung des Volksantrages dem Landtagspräsidenten zu benennen; sie sollen jedoch bereits im Unterschriftenbogen aufgeführt werden.
4 Bei örtlicher Unzuständigkeit und im Falle der fehlenden Identifizierbarkeit kein Eintrag.
5 Mögliche Eintragungen: a) nicht stimmberechtigt nach § 2 VVVG, d) unzulässige mehrfache Unterstützung,

b) Unterschriftenbogen entspricht nicht den Anforderungen des § 4 VVVG, e) keine Hauptwohnung in der Gemeinde und keine Erklärung nach § 2 VVVGVO,
c) keine eigenhändig geleistete Unterschrift und keine Hilfeleistung nach § 5 Abs. 3 VVVG, f) unvollständige, unleserliche oder falsche Angaben, die die Feststellung der Stimmberechtigung nicht ermöglichen.



Rückseite Unterschriftenbogen

Zutreffendes ankreuzen � oder
in Druckschrift ausfüllen

Bestätigung der Gemeinde

1. Der Bogen enthält insgesamt __________ Unterstützungsunterschriften.
(Zahl)

2. � Sämtliche auf dem Unterschriftenbogen eingetragene Unterstützungsunterschriften sind gültig.

� Hinsichtlich der auf dem Unterschriftenbogen mit den folgenden laufenden Nummern eingetragenen Unterstützungsunter-
schriften wurde die Bestätigung verweigert; dies wurde in der Bemerkungsspalte gemäß § 4 Abs. 2 VVVGVO durch einen der
folgenden Kennbuchstaben begründet:

a) nicht stimmberechtigt nach § 2 VVVG
b) Unterschriftenbogen entspricht nicht den Anforderungen des § 4 VVVG
c) keine eigenhändig geleistete Unterschrift und keine Hilfeleistung nach § 5 Abs. 3 VVVG
d) unzulässige mehrfache Unterstützung
e) keine Hauptwohnung in der Gemeinde und keine Erklärung nach § 2 VVVGVO
f) unvollständige, unleserliche oder falsche Angaben, die die Feststellung der Stimmberechtigung nicht ermöglichen

3. Der Unterschriftenbogen enthält somit ___________ gültige Unterstützungsunterschriften.
(Zahl)

4. Bei der Sammlung der Unterstützungsunterschriften wurden Unregelmäßigkeiten

� nicht festgestellt.

� festgestellt, und zwar

Ort, Datum

(Dienstsiegel)

Unterschrift des mit der Bestätigung beauftragten Bediensteten
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Anlage 4
(zu § 23 Abs. 2)

Antrag auf Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis
– Erstausfertigung –

Bitte
– füllen Sie den Antrag in zweifacher Ausfertigung in Druck- oder Maschinenschrift aus,
– trennen Sie nicht das Blatt „Erstausfertigung“ vom Blatt „Zweitausfertigung“,
– beachten Sie die Erläuterungen im Merkblatt zu den Randnummern,
– kreuzen Sie das Zutreffende an�.

(1) Gemeinde (2) Antrag gemäß § 23 Abs. 2 VVVGVO
auf Eintragung in das Stimmberechtig-
tenverzeichnis zum
Volksentscheid am

und
Stimmscheinantrag

Familienname – gegebenenfalls auch Geburtsname – Vornamen

Tag der Geburt Tag Monat Jahr

Mein derzeitiger Aufenthaltsort (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

(3) Ich bin im Besitz eines
gültigen

Ausweis-Nummer

� Personalausweises
� Reisepasses

ausgestellt am: von (ausstellende Behörde)

(4) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt hingewiesen, versichere ich an Eides statt:

(5) – Ich bin Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,
� ich habe das 18. Lebensjahr vollendet, � ich werde das 18. Lebensjahr bis zum Abstimmungstag vollenden,

(6) – ich bin nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen,
– ich habe im Freistaat Sachsen am Abstimmungstag seit mindestens 3 Monaten ununterbrochen meinen gewöhnlichen Auf-

enthalt, ohne in einer anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung zu haben,
– ich behalte bis zum Abstimmungstag meinen gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Sachsen bei,
– ich bin in keinem Stimmberechtigtenverzeichnis einer Gemeinde im Freistaat Sachsen eingetragen,
– ich habe auch anderenorts noch keinen Antrag auf Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis zu diesem Volksent-

scheid gestellt.

(7) Mir ist bekannt, dass sich nach §§ 107b, 108d des Strafgesetzbuches (StGB) strafbar macht, wer durch falsche Angaben die
Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis erwirkt, und dass sich nach §§ 107a, 108d StGB strafbar macht, wer unbe-
fugt abstimmt oder dies versucht. Ich werde deshalb unverzüglich gegenüber der Gemeinde diesen Antrag zurücknehmen
und an der Abstimmung nicht teilnehmen, wenn ich bis zum Abstimmungstag nicht mehr Deutsche(r) oder vom Wahlrecht
ausgeschlossen sein sollte.

(8) � Die Abstimmungsunterlagen sollen an meine angegebene derzeitige Wohnung übersandt werden.
� Die Abstimmungsunterlagen sollen mir an folgende Anschrift übersandt werden (Zustellungsbevollmächtigter):

(Vor- und Familienname des Antragstellers und gegebenenfalls des Zustellungsbevollmächtigten)

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)

(9)
_______________________________________________ _________________________________________________

(Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers, Vor- und Familienname)

(10) Ich versichere an Eides statt, dass ich den Antrag als Hilfsperson nach den Angaben des Antragstellers ausgefüllt habe und
die darin gemachten Angaben nach meiner Kenntnis der Wahrheit entsprechen.

_______________________________________________ _________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift der Hilfsperson, Vor- und Familienname)
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Rückseite

der Erstausfertigung

Wird von der Gemeinde ausgefüllt.

Muster für amtliche Vermerke

1 Zuständigkeit der Gemeinde � Ja

� Nein, urschriftlich zuständigkeitshalber abgegeben an die Gemeinde

Begründung

Ort, Datum Im Auftrag (Unterschrift des Beauftragten der Gemeinde)

2 Antragseingang

am (Datum) 21. Tag vor der Abstim-
mung
=

Antragseingang
� verspätet � rechtzeitig

3 Status als Deutscher nachgewiesen � nein � ja

4 18. Lebensjahr am Abstimmungstag vollendet � nein � ja

5 Grund für den Ausschluss vom Stimmrecht � vorhanden � nicht vorhanden

� § 2 Abs. 2 Nr. 1 VVVG � § 2 Abs. 2 Nr. 2 VVVG � § 2 Abs. 2 Nr. 3 VVVG

6 Erledigung des Antrags

� Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis Bezeichnung des Stimmbezirks

� Erteilung des Stimmscheins Stimmscheinnummer

� Vermerk über die Stimmscheinerteilung im Stimmberechtigtenverzeichnis

� Absenden des Stimmscheins und der
Briefabstimmungsunterlagen

am (Datum)

� Übersendung der Zweitausfertigung des Antrags an den Landesab-
stimmungsleiter

am (Datum)

� Zurückweisung (siehe Anlage)
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Antrag auf Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis
– Zweitausfertigung –

Bitte
– füllen Sie den Antrag in zweifacher Ausfertigung in Druck- oder Maschinenschrift aus,
– beachten Sie die Erläuterungen im Merkblatt zu den Randnummern,
– kreuzen Sie das Zutreffende an�.

(1) Gemeinde (2) Antrag gemäß § 23 Abs. 2 VVVGVO
auf Eintragung in das Stimmberechtig-
tenverzeichnis zum
Volksentscheid am

und
Stimmscheinantrag

Familienname – gegebenenfalls auch Geburtsname – Vornamen

Tag der Geburt Tag Monat Jahr

Mein derzeitiger Aufenthaltsort (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

(3) Ich bin im Besitz eines
gültigen

Ausweis-Nummer

� Personalausweises
� Reisepasses

ausgestellt am: von (ausstellende Behörde)

(4) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt hingewiesen, versichere ich an Eides statt:

(5) – Ich bin Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,
� ich habe das 18. Lebensjahr vollendet, � ich werde das 18. Lebensjahr bis zum Abstimmungstag vollenden,

(6) – ich bin nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen,
– ich habe im Freistaat Sachsen am Abstimmungstag seit mindestens 3 Monaten ununterbrochen meinen gewöhnlichen Auf-

enthalt, ohne in einer anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung zu haben,
– ich behalte bis zum Abstimmungstag meinen gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Sachsen bei,
– ich bin in keinem Stimmberechtigtenverzeichnis einer Gemeinde im Freistaat Sachsen eingetragen,
– ich habe auch anderenorts noch keinen Antrag auf Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis zu diesem Volksent-

scheid gestellt.

(7) Mir ist bekannt, dass sich nach §§ 107b, 108d des Strafgesetzbuches (StGB) strafbar macht, wer durch falsche Angaben die
Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis erwirkt, und dass sich nach §§ 107a, 108d StGB strafbar macht, wer unbe-
fugt abstimmt oder dies versucht. Ich werde deshalb unverzüglich gegenüber der Gemeinde diesen Antrag zurücknehmen
und an der Abstimmung nicht teilnehmen, wenn ich bis zum Abstimmungstag nicht mehr Deutsche(r) oder vom Wahlrecht
ausgeschlossen sein sollte.

(8) � Die Abstimmungsunterlagen sollen an meine angegebene derzeitige Wohnung übersandt werden.
� Die Abstimmungsunterlagen sollen mir an folgende Anschrift übersandt werden (Zustellungsbevollmächtigter):

(Vor- und Familienname des Antragstellers und gegebenenfalls des Zustellungsbevollmächtigten)

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)

(9)
_______________________________________________ _________________________________________________

(Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers, Vor- und Familienname)

(10) Ich versichere an Eides statt, dass ich den Antrag als Hilfsperson nach den Angaben des Antragstellers ausgefüllt habe und
die darin gemachten Angaben nach meiner Kenntnis der Wahrheit entsprechen.

_______________________________________________ _________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift der Hilfsperson, Vor- und Familienname)
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Rückseite

der Zweitausfertigung

Landesabstimmungsleiter
Statistisches Landesamt
Postfach 11 05

01911 Kamenz

Nicht vom Antragsteller abzusenden.

Wird von der Gemeinde übersandt.

Betr.: Register nach § 23 Abs. 2 und 4 VVVGVO

Der Antragsteller wird in das Stimmberechtigtenverzeichnis der Gemeinde eingetragen.

(Name und Anschrift der Gemeinde)

Die Gemeinde gehört zum Stimmkreis: ___________________________________

(Ort, Datum)

Im Auftrag

(Unterschrift des Beauftragten der Gemeinde)

Amtliche Vermerke des Landesabstimmungsleiters
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Merkblatt
zu dem Antrag auf Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis

und zu der Versicherung an Eides statt

(vergleiche die Randnummern des Antrags)

(1) Zuständige Gemeinde, an die der Antrag zu richten ist, ist die Gemeinde der Hauptwohnung. Fehlt eine Hauptwohnung, ist die
Gemeinde des gewöhnlichen oder tatsächlichen Aufenthalts zuständig.

(2) Antrag auf Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis

Stimmberechtigte können an einem Volksentscheid grundsätzlich nur teilnehmen, wenn sie im Freistaat Sachsen in einem
Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragen sind.

Für jeden Antragsteller ist ein besonderes Formblatt (in Erst- und Zweitausfertigung) auszufüllen.
Der Antrag sollte frühestmöglich gestellt werden; er muss spätestens bis zum 21. Tag vor dem Volksentscheid bei der zuständi-
gen Gemeinde eingegangen sein. Die Antragsfrist kann nicht verlängert werden.
Der in das Stimmberechtigtenverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte erhält über die Eintragung keine Benachrichtigung.
Ihm werden – bei frühestmöglicher Antragstellung – der Stimmschein und die Briefabstimmungsunterlagen ungefähr einen Mo-
nat vor dem Abstimmungstag übersandt.

(3) Angaben sind nur für e i n Dokument (Personalausweis oder Reisepass) erforderlich.

(4) Die Eintragung in das Stimmberechtigtenverzeichnis erfolgt nur, wenn die Stimmberechtigung des Antragstellers für den Volks-
entscheid nachgewiesen ist. Dazu muss die vorgedruckte Versicherung an Eides statt abgegeben werden. Wenn eine der Voraus-
setzungen der Stimmberechtigung bis zum Abstimmungstag fortfällt, muss der Antrag zurückgenommen werden.

(5) Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist, wer
a) die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder
b) als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet

des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat oder
c) als Spätaussiedler oder als dessen nichtdeutscher Ehegatte, wenn die Ehe zum Zeitpunkt des Verlassens der Aussiedlungsge-

biete mindestens drei Jahre bestanden hat, oder als dessen Abkömmling Aufnahme in der Bundesrepublik gefunden hat.

(6) Vom Stimmrecht bei Volksentscheiden ist nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid
(VVVG) ausgeschlossen,
a) wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
b) derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht durch einstweilige Anordnung bestellt ist;

dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches be-
zeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,

c) wer sich auf Grund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches (StGB) in einem psychiatri-
schen Krankenhaus befindet.

(7) Niemand darf an demselben Volksentscheid mehrfach teilnehmen. Es ist deshalb nicht zulässig und wäre wie eine Wahlfäl-
schung strafbar, wenn sich jemand an demselben Volksentscheid mehrfach beteiligen würde.

(8) Die Stimmabgabe kann auch in einem Abstimmungsraum vor einem Stimmbezirksvorstand erfolgen. Dann ist der Stimmschein
dem Stimmbezirksvorstand auszuhändigen.

(9) Mit der Unterschrift versichert der Antragsteller die Richtigkeit seiner Angaben.

(10) Stimmberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Gebrechen nicht in der Lage sind, den Antrag und die Ver-
sicherung an Eides statt selbst auszufüllen und abzugeben, bedienen sich dabei der Hilfe einer anderen Person. Diese muss das
16. Lebensjahr vollendet haben und hat den Antrag und die Versicherung an Eides statt zu unterschreiben.
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Stimmbenachrichtigung1 2 Anlage 5
(zu § 24)

227

S
ächsisches

G
esetz-

und
V

erordnungsblatt
N

r.10
vom

15.A
ugust

2003

1 Muster für die Versendung der Stimmbenachrichtigung. Auf der Rückseite ist ein Vordruck für den Stimmscheinantrag (Anlage 6) aufzudrucken.
2 Bei Versendung als Infopost-Standard mit der Deutschen Post AG gelten die AGB Briefdienst Inland und die Bestimmungen aus der speziellen Leistungsbeschreibung „Infopost und Kataloge national“. Die wichtigsten Punkte sind nachfolgend aufgeführt:

a) Infopost-Standardsendungen müssen automationsgerecht, das heißt maschinenfähig und maschinenlesbar sein. Es ist empfehlenswert, Muster der Sendungen im Vorfeld mit der Deutschen Post AG abzustimmen. Zur Gestaltung vergleiche die Darstellung der automationsgerecht gegliederten Aufschriftseite.
b) Infopost-Standardsendungen müssen grundsätzlich inhaltsgleich sein. Zulässige Abweichungen sind zum Beispiel zusätzliche Angaben zum Absender und bis zu zehn unterschiedliche Ordnungsbezeichnungen (Nummern oder Buchstaben).
c) Die Maße für Infopost-Standard-Sendungen betragen:
Mindestmaß: Länge 14 cm, Breite 9 cm
Höchstmaß: Länge 23,5 cm, Breite 12,5 cm
Höchstgewicht: 20 g
Papierstärke (Flächengewicht): bis zum Format C6 mindestens 150 g/m2, bis zum Format DIN lang mindestens 170 g/m2, bis zum Höchstmaß mindestens 200 g/m2, höchstens 500 g/m2.

3 Der Freimachungsvermerk (Muster) entfällt bei Benutzung von Freistempelmaschinen. In diesem Fall ist links neben dem Entgeltstempelabdruck der Zusatz „Entgelt bezahlt“ anzubringen oder die Sendungsart in der Aufschrift zu benennen.
Die Sendungen können entgeltermäßigt als Infopost-Standard versandt werden, wenn
a) mindestens 4 000 Stück nach Postleitzahlen in auf- oder absteigender Reihenfolge oder
b) mindestens 250 Stück für dieselbe Leitregion (Übereinstimmung der ersten beiden Stellen der Postleitzahl) nach Postleitzahl in auf- oder absteigender Reihenfolge oder
c) mindestens 50 Stück für den Leitbereich (Sequenz von Postleitzahlen) der Einlieferungsstelle nach Postleitzahlen in auf- oder absteigender Reihenfolge
geordnet sind. Werden die jeweiligen Mindestmengen nicht erreicht, kann entsprechend aufgezahlt werden.

4 Zusätzlich kann angegeben werden: „Bei Umzug Anschriftenbenachrichtigungskarte!“ Dieser Service der Deutschen Post AG ist kostenpflichtig.
5 Absender- und Anschriftangaben können in beliebiger Herstellungsart eingetragen werden. Infopost-Standardsendungen dürfen nur mit maschinell lesbarer Anschrift eingeliefert werden (nicht handschriftlich).

Mit der Absenderangabe kann die Angabe des Stimmbezirks, des Stimmberechtigtenverzeichnisses und des Abstimmungsraums verbunden werden. Die Nummern des Stimmberechtigtenverzeichnisses und gegebenenfalls des Stimmbezirks können mit Paginierstempel eingetragen werden. Eine Versendung als Infopost-Standard bleibt
möglich, sofern diese Angaben bei allen Druckstücken an gleicher Stelle stehen. Die Nummern des Stimmberechtigtenverzeichnisses und des Stimmbezirks können auch in die Anschriftangabe aufgenommen werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die für die Aufschrift vorgeschriebene Fluchtlinie (linksbündig) und nach unten die Le-
sezone (vergleiche Muster für die automationsgerechte Aufschriftseite) eingehalten wird.
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Stimmbenachrichtigung1 2/H³osowanska zdŸìlenka Anlage 5
(zu § 24)

Zweisprachiges Muster
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1 Muster für die Versendung der Stimmbenachrichtigung. Auf der Rückseite ist ein Vordruck für den Stimmscheinantrag (Anlage 6) aufzudrucken.
2 Bei Versendung als Infopost-Standard mit der Deutschen Post AG gelten die AGB Briefdienst Inland und die Bestimmungen aus der speziellen Leistungsbeschreibung „Infopost und Kataloge national“. Die wichtigsten Punkte sind nachfolgend aufgeführt:

a) Infopost-Standardsendungen müssen automationsgerecht, das heißt maschinenfähig und maschinenlesbar sein. Es ist empfehlenswert, Muster der Sendungen im Vorfeld mit der Deutschen Post AG abzustimmen. Zur Gestaltung vergleiche die Darstellung der automationsgerecht gegliederten Aufschriftseite.
b) Infopost-Standardsendungen müssen grundsätzlich inhaltsgleich sein. Zulässige Abweichungen sind zum Beispiel zusätzliche Angaben zum Absender und bis zu zehn unterschiedliche Ordnungsbezeichnungen (Nummern oder Buchstaben).
c) Die Maße für Infopost-Standard-Sendungen betragen:
Mindestmaß: Länge 14 cm, Breite 9 cm Höchstmaß: Länge 23,5 cm, Breite 12,5 cm Höchstgewicht: 20 g
Papierstärke (Flächengewicht): bis zum Format C6 mindestens 150 g/m2, bis zum Format DIN lang mindestens 170 g/m2, bis zum Höchstmaß mindestens 200 g/m2, höchstens 500 g/m2.

3 Der Freimachungsvermerk (Muster) entfällt bei Benutzung von Freistempelmaschinen. In diesem Fall ist links neben dem Entgeltstempelabdruck der Zusatz „Entgelt bezahlt“ anzubringen oder die Sendungsart in der Aufschrift zu benennen.
Die Sendungen können entgeltermäßigt als Infopost-Standard versandt werden, wenn
a) mindestens 4 000 Stück nach Postleitzahlen in auf- oder absteigender Reihenfolge oder
b) mindestens 250 Stück für dieselbe Leitregion (Übereinstimmung der ersten beiden Stellen der Postleitzahl) nach Postleitzahl in auf- oder absteigender Reihenfolge oder
c) mindestens 50 Stück für den Leitbereich (Sequenz von Postleitzahlen) der Einlieferungsstelle nach Postleitzahlen in auf- oder absteigender Reihenfolge geordnet sind. Werden die jeweiligen Mindestmengen nicht erreicht, kann entsprechend aufgezahlt werden.

4 Zusätzlich kann angegeben werden: „Bei Umzug Anschriftenbenachrichtigungskarte!“ Dieser Service der Deutschen Post AG ist kostenpflichtig.
5 Absender- und Anschriftangaben können in beliebiger Herstellungsart eingetragen werden. Infopost-Standardsendungen dürfen nur mit maschinell lesbarer Anschrift eingeliefert werden (nicht handschriftlich).

Mit der Absenderangabe kann die Angabe des Stimmbezirks, des Stimmberechtigtenverzeichnisses und des Abstimmungsraums verbunden werden. Die Nummern des Stimmberechtigtenverzeichnisses und gegebenenfalls des Stimmbezirks können mit Paginierstempel eingetragen werden. Eine Versendung als Infopost-Standard bleibt
möglich, sofern diese Angaben bei allen Druckstücken an gleicher Stelle stehen. Die Nummern des Stimmberechtigtenverzeichnisses und des Stimmbezirks können auch in die Anschriftangabe aufgenommen werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die für die Aufschrift vorgeschriebene Fluchtlinie (linksbündig) und nach unten die Le-
sezone (vergleiche Muster für die automationsgerechte Aufschriftseite) eingehalten wird.
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